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1. UStG 1994 § 16 heute

2. UStG 1994 § 16 gültig ab 01.01.1995

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):

Ro 2022/15/0031

Rechtssatz

Während Art. 90 der MwSt-RL das Recht eines Lieferers regelt, seine Steuerbemessungsgrundlage zu vermindern,

wenn er nach der Bewirkung eines Umsatzes die vorgesehene Gegenleistung nicht oder nur teilweise erhält, betriAt ihr

Art. 185 die Berichtigung der von der anderen Partei desselben Umsatzes ursprünglich vorgenommenen Abzüge.

Daher stellen diese beiden Artikel die beiden Seiten desselben wirtschaftlichen Vorgangs dar und sind kohärent

auszulegen (vgl. EuGH 22.2.2018, T-2, C-396/16, Rn. 35).Während Artikel 90, der MwSt-RL das Recht eines Lieferers

regelt, seine Steuerbemessungsgrundlage zu vermindern, wenn er nach der Bewirkung eines Umsatzes die

vorgesehene Gegenleistung nicht oder nur teilweise erhält, betriAt ihr Artikel 185, die Berichtigung der von der

anderen Partei desselben Umsatzes ursprünglich vorgenommenen Abzüge. Daher stellen diese beiden Artikel die

beiden Seiten desselben wirtschaftlichen Vorgangs dar und sind kohärent auszulegen vergleiche EuGH 22.2.2018, T-2,

C-396/16, Rn. 35).
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